
r..-'Anlage 1

Vercinbarung
über die Durchführüng eines Bätriebspraktikums

ärürchcn

dem Land Berlin, vertreten durch die Schule 1)

der Schule 2)

Hanfred.von 4rden nc.Gym n$ium
WorneuehOner Slradp 27 (Name, Anschrift, Telefon)

13055 Bsrlin
! (l3(l r I

und

n dem Betrieb / der Einrichtung

I dem Land n dem Landkreis n der Stadt n der Gemeinde

n der Einrichtung / Organisation des Bundes

vertreten durch 3)

n der dem Land Berlin nachgeordneten Behörde

(Name, Anschrift, Telefon)

wlrd verclnbart:

1. ln der Zeit

(Name, An*hrift, Telefon des Betiebeq Befn'ebsfeils der der Einrichtung )

ein Betriebspraktikum stratt.

2. An dem Praktikum nehmen folgende Schtllerinnen und Schüler der o. g. Schule teil

1) Bei Abschluss der Vereinbarung mit einer juristischen Person des privaten oder öffentlichen Rechts
2) Bei Abschluss der Vereinbarung mil einer dem Land Berlin nachgeordneten Behörde
3) Ggf. streichen

n
m

I

vom bis
vom bis
vom bis
vom bis

findet beider/dem

1.

2.
3.

4.



4.
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3. Die Aufenthaltszeit im Betrieb beträgt ausslntießtich der Pausen arbeitstäglicrr .d StunCen.

Das Praktikum ist eine Veranstaltung der Schule. Für seine Durchführung sind die Ausführungs-
vorschriften über die Durchftlhrung von Betriebspraktika im Rahmen des Untenichts an den
Schulen der Sekundarstufe I (AV Betriebspraktika) vom 12. Oktober 2007 (ABl. S. 2990 ) in der
jeweils geltenden Fassung maßgeblich. Die dort genannten Rechte und Pflichten der Schule und
des Praktikumsbetriebes sind Bestandteile d ieser Verein barung.

Mit der schulischen Praktikumsbetreuung gernäß Nummer 2 Abs.4 der AV Betriebspraktika sind
die in der Anlage genannten Lehrkräfte betraut. i

Mit der Anleitung während des Praktikums gemäß Nummer 3 Abs. 1 Satz 1 Buchstabe b der AV
Betriebspraktika sind die in der Anlage genannten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des. Prakti-
kumsbetriebes beüaut. Sie tiben im Praktikumsbetrieb die Aufsicht über die ihnen zugewiesenen
Schtilerinnen und Schüler aus. Die dauerhafte Übertragung der Aufsichtführung auf eine andere
Person bedarf der Anderung dieser Vereinbarung.

Der Praktikumsbetrieb versichert, alle Vorkehrungen zur Einhaltung der geseElichen SchuEbe-
stimmungen, insbesondere der Schutzbestimmungen für Jugendliche und der Unfallverhtltungs-
vorschriften, sowie zur Wahrung der anderen Persönlichkeitsrechte der Schtilerinnen und Schttlef
getroffen zu haben.

Dieser Vereinbarung sind als Anlage die Verpflichtungserklärungen der unter den Ziffern 5 und 6
genannten Lehrkräfte und Betriebsangehörigen beigefilgt. Der Praktikumsbetrieb hat vor Ab-
schluss der Vereinbarung das Merkblatt ilber Betrietsg*tika (Herausgeber: Senatsvenrvaltung
fiir Bildung, Wissenschaft und Forschung - Stand: AtJ.{{# ) erhalten.

Berlin, den

Leiter/in der Schule Leiterlin des Betriebes / der Einrichtung

Anlage zu den Ziffern 5 und I der Vercinbarung

lch habe mich rnit den lnhalten der vorstehenden Vereinbarung und den AV Betriebspraktika vertraut
gemacht und verpflichte mich, die mir übertragenen Aufgaben demgemäß zu erftlllen:

7.

1.

2,,

3.

4.

1.

2.

eJ, l*J
4.

0



Anlage 2

I nformation der $enatsverwaltung
für Bildung, Wissenschafl und Forschung

Stand: November 2007

lllerkblatt zum Betrlebapraktikum

Grundlage fiir die Durchftihrung von Betriebspraktika sind die Ausführungsvorschriffen über
die Durchfilhrung von Betriebspraktika im Rahmen des Untenichts an den Schulen der Se-
kundarstufe I (AV Betriebspraktika) vom 12. Oktober 2QOT (ABl. S. 2990), welche nachfol-
gend auszugsweise wiedergegeben werden. Darin sind alle Ziele und Einzetheiten zur
Durchftihrung der Betriebspraktika sowie die gegenseitigen Rechte und Pflichten der Schu-
len, der am Praktikum teilnehmenden Schülerinnen und Schüler und der Praktikumsbetriebe
genannt. Bei Abschluss einer Praktikumsvereinbarung verpflichtet sich der.Praktikumsbe-
trieb, das Betriebspraktikum nach diesen Ausfiihrungsvorschriften durchzufähren, wodurch
die im nachstehenden Auszug wiedergegebenen Regelungen Bestandteil der Praktikum+
vereinbarung werden.

Auszug aua den AV Betrlebspraktika

| - Allgemelneo

(1) Betriebspraktika sind als schulische Veranstaltungen unmittelbarer Bestandteil von Un-
terricht und Eziehung, Sie ermöglichen den $chtilerinnen und Schtllern einen praxisnahen
Einblick in die Wrtschafts-, Arbeits- und Berufswelt. Die am Praktikum Teilnehmenden sollen
die im Untenicht ennorbenen Kompetenzen und Einsichten durch Erfahrungen im Rahmen
von Tätigkeiten in einem Betrieb oder einer Einrichtung des privaten oder öffentlichen Rechts
(Praktikumsbetrieb) vertiefen und gegebenenfialls emreitern. Dabei ist die Einsicht zu fördern,
dass ein den wechselnden betrieblichen Situationen gemäßes Arbeitsverhalten bewusstes
und reflektiertes Handeln verlangt. Ergänzend vermifteln Ftihrungen durch die Praktikumsbe-
triebe und vielfältige Gespräche mit Betriebsangehörigen einen Überblick über den Gesamt-
betrieb, die Betriebsabläufe und die sozialen Strukturän in der Arbeit5welt. Darilber hinaus
sind die am Praktikum Teilnehmenden mit Aus-, Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten der
Praktikumsbetriebe sowie mit deren Anforderungen und Erwartungen an Auszubildende be-
kannt zu machen, ohne dass dabei eine Eignungsfeststellung ftrr einen bestimmten Beruf im
Vordergrund steht. Die im Betriebspraktikum gewonnenen Kenntnisse und Erfahrungen sind
im Untenicht tachlich und unter Einbeziehung erzieherischer Gesichtspunkte nachzuberei-
ten.

(2) Betriebspraktika sind in allen Schulen der Sekundarstufe I durchzuführen, soweit dies in
den Rahmenlehrplänen ausgewiesen ist. Sie können als durchgängiges Blockpraktikum oder
in geteilter, rhythmisierter Form stattfinden. Die Bildung von Schillergruppen ist zulässig. ...

(3) Betriebspraktika nach dern Rahmenlehrplan ftir das Fach Arbeitslehre haben einen Um-
fiang von mindestens 15 Unterrichlstagen. ln den Obrigen Fällen beträgt ihr Umfang mindes-
tens 10 Tage. ln besonders begrilndeten Einzelfällen und auf Antrag der Erziehungsberech-
tigten kann die Schulleiterin oder der Schulleiter Betriebspraktika ganz oder teilweise in den
Ferien zulas$en, sofern schulorganisatorische Gründe nicht entgegenstehen und die Durch-
filhrung des Praktikums nach diesen Vorschriften gewährleistet ist. Die Aufenthaltszeit im
Praktikumsbetrieb beträgt ausschließlich der Pausen höchstens sechs Stunden.

l0



Anlage 2 ,,.
(4) Die Durchführung eines Betriebspraktikums seEt voraus, dass mit dem Praktikumsbe.

trieb eine schriftliche Vereinbarung nach dem Muster der Anlage 1 abgeschlossen wurde.

üfr nnscfrtuss der Vereinbarung ist dem Praktikumsbetrieb das Merkblatt zum Betriebsprak-
tikum (Anlage 2) auszuhändigen. Mit dem Abschluss der Praktikumsvereinbarung erlangen
die in diesen Vorschrifien genannten Rechte und Pflichten der Praktikumsbetriebe Verbind-
lichkeit,

2 -Zuständlgkelten und Aufgeben

t ..1

(3) Die Schulleiterin oder der Schulleiter benennt eine Lehrkraft als Koordinatorin oder Ko-
ordinator für die Betriebspraktika. ...

(4) Die Schulleiterin oder der Schulleiter benennt die ftir die Betreuung der Schülerinnen
und Schüler während der Praktika verantwortlichen Lehßräfte gemäß den von der Schulkon-
ferenz festgelegten organisatorischen Grundsätzen. Die verantwortlichen Lehfträfte halten

während des Praktikums Kontakt zu den Schtilerinnen und Schlllern sowie zu den betriebli-
chen Praktikumsanleiterinnen und -anleitem. Sie vergewissern sich, dass die Prakti-
kumsaufgaben in der geforderten Weise erfüllt werden. ln diesem Zusammenhang ist min-

destens äinmal innerhälb von je filnf Praktikumstagen der Praktikumsort aufzusuchen und

dort Rücksprache mit den Schtilerinnen und Schtllem sowie den Praktikumsanleiterinnen
und -anleitern zu halten. Soweit erforderlich, sind in diesen Gesprächen Maßnahmen zur
Verbesserung der Praktikumsleistungen festzulegen. Die Eesuche am Praktikumsort sind

Dienstgänge-Anfallende Fahrtkosten werden entsprechend erstattet. Die Annahme finanziel-
ter Vergütüngen oder anderer geldwerter Zuwendungen der Praktikumsbetriebe ist den Lehr-
kräftenlnd der Schule nicht gestattet.

3 - Auswahl der Pral<ükumsbetrlebe

(1) Die Eignung als Praktikumsbetrieb setzt voraus, dass der Betrieb oder die Einrichtung

a) willens und in der Lage ist, das Praktikum nach diesen Vorschriften durchzufilhren,

b) eine zuverlässige Fachkraft für die Anleitung am Praktikumsort bereitstellt und

c) den Sehillerinnen und Schillem nur Aufgaben überträgt, die ihrem Alter sowie ihrem
körperlichen und geistigen Entwicklungsstand angemes$en sind, wobei der Einhal-

tung der gesetzlichen Schutevorschriften für Jugendliche eine besondere Bedeutung
beizumessen ist.

Die Entscheidung über die Eignung als Praktikumsbetrieb trifft die Schulleiterin oder der

Schulleiter. Bei der Entscheidung ist zu beachten, dass der Betrieb oder die Einrichtung in

der Lage ist, den Schülerinnen ünd Schülern einen möglichst umfiassenden Einblick in Be-

triebsstlukturen und -abläufe zu ermöglichen. Ftir Schillerinnen und Schüler mit festgestell-

tem sonderpädagogischem Förderbedarf sind deren individuelle Fähigkeiten und Bedürfnis-

se bei der Auswahlder Praktikumsplätee zu berücksichtigen.

t .. I
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Anlage 2

wachsen ist, ist sie oder er dem schuläztlichen Dienst vorzustellen.

(7) Ftir Beurlaubungen während eines Betriebspraktikums gelten die schulischen Regelun-
gen. Für den Besuch von Veranstaltungen der Kirchen und Religionsgemeinschafien, die
außerhalb der üblichen Unterrichtszeit stattfinden, ist Freistellung zu gewähren. Über stun-
denweise Beurlaubungen entscheidet die betreuende Lehrkrafi.

(S) Die Schülerinnen und Schüler haben auch nach Abschluss eines Praktikums über Ange'
legenheiten des Praktikumsbetriebqs Verschwiegenheit zu bewahren. Dies gilt nicht ftir Tat
sachen, die offenkundig sind oder ihrer Bedeutung nach nicht der Verschwiegenheit bedür-
fen.

5 - Verclcherung*ealr*ta umd l.{af-tung

(1) Filr die am Betriebspraktikum teilnehmenden $chüierinnen unci Schtiler besteht geselz-
licher Unfallversicherungsschutz gemäß $ 2 Abs. 1 Nr. S Bu';hstal:s tr eJes Siebten Buches
Sozialgesetzbuch in der jeweils geltenden Fassung.

(2) Filr Sachschäden, die einer Schülerin oder einern Schiiler u",ährend des Betriebsprakti-
kums

a\ infolge einer Amtspflichtverletzung der für die schulische Praktikumsbetreuung ver-
antwortlichen Lehrkraft oder

b) infolge einer Aufsichtspflichtverletzung der vom Praktikumsbetrieb mit der Praxisan-
leitung betrauten Person

entstehen, hafiet das Land Berlin.

(3) Ftlr Sachschäden, die einer Schtilerin oder einem Schüler oder der mit der Pralrtikums-
betreuung beauftragten Lehrkrafi infolge unzureichender Sicherung der Betriebseinrichtun-
gen entstehen, haftet der Praktikumsbetrieb, wenn die VorausseEungen für einen gesetzlL
chen Hafi ungstatbestand vorliegen.

(4) Für Körper-, Sach- und Vermögensschäden, die dem Betrieb oder der Einrichtung sowie

einer ihm oder ihr angehörenden Person infolge einer Amtspflichtverletzung der mit der
schulischen Praktikumsbetreuung beauftragten Lehßraft entstehen, hafret das Land Berlin
gemäß Artikel 34 des Grundgesetzes.

(5) Für Sachschäden, die Schülerinnen und Schülern im Rahmen von Betriebspraktika den

Betriebsinhabern oder ihren Kunden zufügen, können Billigkeitszahlungen gemäß Nummer I
Abs. 3 der Hafipflichl und Eigenschädengruhdsätze vom 30. l{ovember 2004 (ABl. S. 4699)
geleistet werden, wenn und soweit die oder der Geschädigte nicht anderweitig Ersatz erlari-
gen kann.

t ... 1
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Anlage 2 .

4 - Durchf0hrung der Betrlcbapraküka

(1) Die Koordinatorin oder der Koordinator (Nummer 2 Abs. 3) informiert vor Beginn eines
Betriebspraktikums die Schtllerinnen und Schtiler und deren Eziehungsberechligte gber
Zlele, lnhalte und Form des Praktikurns sowie tlber notwendige Gesunäheitsuntersuchun-
gen, die Verschwiegenheitspflicht und über den VersicherungsscnuE. Sie oder er kann diese
Aufgabe auch der mit der schulischen Praktikumsbetreuung beauftragten Lehrkrafi tibertra-
gen. lm Rahmen dieser lnformationen ist darauf hinzuweiien, dass äen Schtilerinnen und
Schillern die Annahme finanzieller Vergütungen oder anderer geldwerter Zuwendungen der
Praktikumsbetriebe nicht gestattet ist. Hiervon ausgenommen sind die Erstattung von Fahrt-
kosten, die in Verbindung mit dem Praktikum anfallen, sowie die unentgeltliche Täilnahme an
Mahlzeiten in den Pausen.

-(2) 
ln Vorbereitung der PraktikumseinsäEe vereinbart in der Regel die mit der schulischen

Praktikumsbetreuung beauftragte Lehrkraft mit dem jeweiligen Piaktikumsbetrieb alle erfor-
derlichen Einzelheiten'ilber den Einsatz der Schälerinnen und Schiller am Praktikumsort und
unterrichtet den Betrieb über lnhalt und Art der schulischen Erkundungsaufiräge. Von be-
trieblicher Seite isl Vgrsorge zu treffen, dass die geseElichen SchutzbdstimmuÄgen, insbe-
sondere die Unfallverhütungsvorschriften und die b'esonderen SchuEbestimmungen f{ir Ju-
gendliche, sowie die Wahrung der Persfilichkeitsrechte der Schtllerinnen und Schtiler ge-
währleistet werden. Die am Praktikum Teilnehmenden dürfen sich nicht an gefährlichen Ar-
beltsstellen und anderen Gefahrenortbn aufrralten und nicht unbeaufsichtigi an Maschinen
hanlieren. Sie sind zu Beginn des Betriebspraktikums nachweislich über die möglichen Un-
fall- und Gesundheitsgefahren und über die gesetzlichen und betrieblichen Schutzvorschrif-
ten zu belehren,

(3) Während des Aufenthalts der $chülerinnen und Schtller im Praktikumsbetrieb {iber-
nimrnt die mit der Anleitung betraute betrtebliche Fachkraft die Aufsicht. Die Außichtftihrung
umfasst alb Vorkehrungen, Anordnungen und anderen Maßnahmen, die geegnet sind, diä
$chtilerinnen und Schttler vor Schäden'zu bewahren, und zu verhindern, dass andere Per-
sonen oder Sachen durc-lt sie Schaden erleiden. Kann die Aufsichtsperson aus zwingenden
betrieblichen oder persönlichen Gründen die ihr 6h!i11sp':;, ;, ' -...-.ie ..,-... ..-...;,*..
men, 8ö hat sie alle zumutbaren ir,,lar, . .,.-ir zu lreffen, um ftir die Zeit ihrer Abwesenheit
Gefahren, die zu Schäden im vorgenannten Sinne f{ihren können, abzuwenden- ln solchen
Fällen haben auch andere Betriebsangehörige das Recht, präventiv oder situationsbedingt
Anordnungen zu treffen.

(4) ln Fällen, in denen eine Scfrälerin oder ein Schiller

a) in grober Weise oder mehrhch gegen Anweisungen der Praktikumsanleiterin oder
des Praktikumsanleiters verstößt oder

b) die betriebliche Ordnung in anderer Weise ernsthafi gefährdet oder
c) aus anderem Grund Anlass zu schweren Klagen gibt,

hat der Betrieb unveztiglich die mit der schulischen Praktikunrsbetreuung beauftragte Lehr-
kraft zu untenichten. lst diese nicht erreichbar, muss die Schule benachrichtigt und die Schti-
lerin oder der Schüler in die Schule zurückgeschickt werden.

(5) über den Ablauf des Betriebspraktikums filhren die Schiilerinnen und Schüler ein Be-
richtsheft. Der Praktikumsbetrieb soll Einblick nehmen und in fachlicher Hinsicht Hilfen ge-
ben.

(6) Ergeben sich Hinweise, nach denen eine Schülerin oder ein Schriler aus nicht nur vor-
äbergehenden Grtinden den"Belastungen eines Betriebspraktikums gesundheitlich nicht ge-

t2


